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Beschlüsse des Bau- und Umweltausschuss 
Öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 14. September 2010 

 
 
  
TOP 2.1: Bau eines Oberflächen- und Mischwasserkanals in der Mechenharder Straße (1.BA); 

Die vorgesehene Umbindung der Kanal- und Wasserleitungshausanschlüsse soll in 
Abweichung zur Ausschreibung möglichst nicht an der Gehsteighinterkante, sondern 
in den Privatgrundstücken mit einem Übergabeschacht, vorgenommen werden, sofern 
die Grundstückseigentümer damit einverstanden sind. Diese Anbindung auf 
Privatgrund führt zu Mehrkosten von ca. EUR 1.000,00 – 1.500,00/Anschluss und bei 
neun Hausanschlüssen ca. EUR 10.000,00 – EUR 15.000,00 brutto. 

  
TOP 
2.4.2: 

Energetische Sanierung des Kindergartens in der Fröbelstraße; 
Genehmigung eines Nachtrags zur Erneuerung Absturzgeländer am Kellerabgang 
Der nachträglichen Genehmigung des Nachtragsauftrages zum Gewerk 
Metallbauarbeiten mit einer Gesamtsumme von (brutto) EUR 1.291,15 wird 
zugestimmt. 

  
TOP 4: Beteiligung der Stadt Erlenbach a. Main am Leader-Projekt "Lebensader Main" 

Die Stadt Erlenbach a. Main beteiligt sich am Leader-Projekt „Lebensader Main“. Für 
die Erstellung des Nutzungs- und Entwicklungskonzeptes leistet die Stadt einen 
Eigenanteil von 400,00 Euro. Weiterhin stellt die Stadt Haushaltsmittel für Orts- und 
Informationsbeschilderung in 2011 in Höhe von 1000 Euro zur Verfügung. Die im 
Konzept vorgeschlagenen Infrastrukturmaßnahmen werden im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel umgesetzt. 

  
TOP 5: Städtischer Bauhof; 

Beschaffung einer Kehrmaschine 
Der Beschaffung eines Kehrgerätes „Wespe G1“ im Kostenrahmen bis zu gerundeten 
EUR 33.000 wird zugestimmt. 

  
TOP 6. Behandlung von Bauanträgen 
  
TOP 6.1: Bauantrag Matthias Roos, Erlenbach a. Main 

Errichten eines Sichtschutzzauns Sauerwiese 7 
B-Plan "Sauerwiesen" 
Zum Bauantrag des Herrn Matthias Roos, Erlenbach a. Main, auf Errichten eines 
Sichtschutzzauns an der Straße „Sauerwiese 7“ wird das gemeindliche Einvernehmen 
wegen Abweichung von den Festsetzungen des B-Plans „Sauerwiesen“ nicht erteilt. 
Dem Antragsteller soll allerdings Gesprächsbereitschaft für eine genehmigungsfähige 
Vorlage signalisiert werden, wenn der Sichtschutzzaun nicht bzw. nicht durchgehend 
2,00 m hoch errichtet wird. 

  
TOP 6.2: Bauantrag Landkreis Miltenberg 

Nutzungsänderung Müllumladestation, Einbau Büro im DG und Umkleide im KG 
"Außenbereich" 
Zum Bauantrag des Landkreises Miltenberg auf Nutzungsänderung im 
Betriebsgebäude der Müllumladestation Erlenbach mit Einbau Büro im DG und 
Umkleide im KG wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 

  
 


